
Ablauf der Referendumsfrist: 7. Juli 1997

#ST# Bundesgesetz
über Massnahmen zur Wahrung
der inneren Sicherheit
(BWIS)

vom 2I.März 1997

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Zuständigkeit des Bundes zur Wahrung der inneren und äusseren
Sicherheit der Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 7. März I994'>,

beschliesst:

1. Abschnitt: Zweck, Aufgaben und Schranken

Art. l Zweck

Dieses Gesetz dient der Sicherung der demokratischen und rechtsstaatlichen Grund-
lagen der Schweiz sowie dem Schutz der Freiheitsrechte ihrer Bevölkerung.

Art. 2 Aufgaben
1 Der Bund trifft vorbeugende Massnahmen nach diesem Gesetz, um frühzeitig
Gefährdungen durch Terrorismus, verbotenen Nachrichtendienst und gewalttätigen
Extremismus zu erkennen. Die Erkenntnisse dienen den zuständigen Behörden des
Bundes und der Kantone dazu, rechtzeitig nach ihrem massgebenden Recht eingrei-
fen zu können.
2 Die vorbeugenden Massnahmen erfassen auch Vorbereitungen zu verbotenem
Handel mit Waffen und radioaktiven Materialien sowie zu verbotenem Technologie-
transfer.
-Der Bund unterstützt die zuständigen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden,
indem er ihnen Erkenntnisse über das organisierte Verbrechen mitteilt, namentlich
wenn solche bei der Zusammenarbeit mit auslandischen Sicherheitsbehörden anfallen.
4 Vorbeugende Massnahmen sind:
a. die periodische Beurteilung der Bedrohungslage durch die politischen Behör-

den und die Auftragserteilung an die Organe der inneren Sicherheit (Sicher-
heitsorgane);

b. die Bearbeitung von Informationen über die innere und die äussere Sicherheit;
c. die Personensicherheitsprüfungen;
d. die Massnahmen zum Schutz der Bundesbehörden, der völkerrechtlich

geschützten Personen sowie der ständigen diplomatischen Missionen, der kon-
sularischen Posten und der internationalen Organisationen.
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Art. 3 Schranken
1 Die Sicherheitsorgane des Bundes und der Kantone dürfen Informationen über
die politische Betätigung und die Ausübung der Meinungs-, Koalitions- und Ver-
sammlungsfreiheit nicht bearbeiten. Die Bearbeitung ist jedoch dann zulässig,
wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Organisation oder ihr angehö-
rende Personen die Ausübung der politischen Rechte oder der Grundrechte als Vor-
wand nehmen, um terroristische, nachrichtendienstlicne oder gewalttätig extremisti-
sche Tätigkeiten vorzubereiten oder durchzuführen.
2 Werden Informationen aufgrund von Absatz l beschafft und hat sich bei der beob-
achteten Tätigkeit der Verdacht auf strafbares Verhalten nicht bestätigt, so dürfen
die Informationen nicht personenbezogen erschlossen werden. Bild- und Tonaufnah-
men müssen spätestens nach. 30 Tagen vernichtet werden.
3 Das Stimm-, das Petitions- und das Statistikgeheimnis bleiben gewahrt.
4 Die Sicherheitsorgane dürfen ferner im Hinblick auf Massnahmen zum Schutz
von Personen und Gebäuden nach dem fünften Abschnitt die Informationen bear-
beiten, welche zum Schutz von bedrohten Personen, Organisationen oder Veranstal-
tungen notwendig sind.

2. Abschnitt: Aufgabenteilung

Art. 4 Grundsatz
1 Für die innere Sicherheit seines Gebietes ist in erster Linie der Kanton verantwort-
lich.
2 Soweit der Bund nach Verfassung und Gesetz für die innere Sicherheit verantwort-
lich ist, leisten ihm die Kantone Amts- und Vollzugshilfe.

Art. 5 Aufgabenerfüllung durch den Bund
1 Der Bundesrat nimmt die Leitung im Bereiche der inneren Sicherheit wahr,
indem er:
a. periodisch die Bedrohungslage beurteilt, die Informationsrechte und -pflichten

festlegt und die Aufträge gegebenenfalls anpasst;
b. ein Leitbild der Massnahmen zum Schutz der Bundesbehörden, der völker-

rechtlich geschützten Personen sowie der ständigen diplomatischen Missio-
nen, der konsularischen Posten und der internationalen Organisationen erlässt;

c. bei besonderen Bedrohungssituationen konkrete Massnahmen anordnet.
2 Er regelt die Aufgabenteilung zwischen der hierfür zuständigen Bundesbehörde
(Bundesamt) und den Organen der militärischen Sicherheit während eines Assi-
stenzdienstes oder eines Aktivdienstes.
3 Das Bundesamt erfüllt die Aufgaben des Bundes nach diesem Gesetz, welche
nicht einem andern Organ übertragen sind.
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Art. 6 Aufgabenerfüllung durch die Kantone
1 Jeder Kanton bestimmt die Behörde, die beim Vollzug dieses Gesetzes mit dem
Bundesamt zusammenarbeitet. Er legt den Dienstweg so fest, dass dringliche Ein-
zelaufträge des Bundes ohne Verzug durchgeführt werden.
2 Hat ein Kanton sicherheitspolizeiliche Aufgaben bestimmten Gemeinden übertra-
gen, so arbeiten diese wie ein Kanton direkt mit den Bundesbehörden zusammen.
3 Personen, die von den Kantonen mit Aufgaben nach diesem Gesetz betraut sind,
unterstehen dem kantonalen Dienstrecht und der kantonalen Dienstaufsicht.

Art. 7 Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen
1 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Departement) verkehrt mit
den Kantonsregierungen und arbeitet mit den interkantonalen Regierungskonferen-
zen zusammen.
2 Die Kantone erfüllen die Aufträge nach diesem Gesetz in der Regel selbständig.
Müssen mehrere Kantone mitwirken oder ist Gefahr im Verzug, so kann das Bun-
desamt die Leitung übernehmen.
3 Die Kantone stellen dem Bundesamt Antrag, wenn nach ihren Erkenntnissen Per-
sonen und Organisationen in die Informationsbeschaffung einzubeziehen oder dar-
aus zu entlassen sind.
4 Das Bundesamt erteilt die einzelnen Aufträge schriftlich; in dringenden Fällen
kann es den Auftrag mündlich erteilen und nachträglich schriftlich bestätigen.

Art. 8 Verkehr mit dem Ausland
1 Der Verkehr mit den ausländischen Behörden, die Sicherheitsaufgaben erfüllen,
ist Sache des Bundes.
2 Die Kantone können für Sicherheitsfragen im Grenzgebiet mit den dafür zuständi-
gen ausländischen Polizeibehörden zusammenarbeiten.

Art. 9 Konsultative Sicherheitskommission
1 Der Bundesrat setzt eine konsultative Sicherheitskommission aus Vertretern der
interessierten Departemente und der Kantone sowie aus aussenstehenden Persön-
lichkeiten ein. Das Departement erlässt die Geschäftsordnung.
2 Die Kommission berät den Bundesrat und das Departement in Fragen der Wah-
rung der inneren Sicherheit. Sie nimmt periodische Lagebeurteilungen vor.
3 Die Kommission beurteilt die Risiken für die innere Sicherheit. Sie berücksichtigt
die Entwicklungen im Ausland, soweit sich diese auf die Schweiz auswirken könn-
ten. Sie wertet insbesondere die terroristischen und extremistischen Aktivitäten, die
Einsätze von politischen, militärischen und wirtschaftlichen Nachrichtendiensten,
die gewalttätigen politischen Auseinandersetzungen und die Tätigkeiten des organi-
sierten Verbrechens aus.
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3. Abschnitt: Informationsbearbeitung

Art. 10 Informationspflichten des Bundesamtes

Das Bundesamt informiert die andern Sicherheitsorgane des Bundes und die Kan-
tone sowie die an sicherheitspolizeilichen Aufgaben mitwirkenden Bundesorgane
über alle Vorgänge, welche die innere Sicherheit in ihrem Aufgabenbereich beein-
trächtigen können.

Art, U Allgemeine Informationsaufträge
1 Der Bundesrat bestimmt durch Verordnung, welche Vorgänge und Feststellungen
die Kantone und die in Artikel 13 genannten Behörden und Amtsstellen unaufgefor-
dert melden müssen. Er umschreibt den Umfang der Informationspflicht und das
Verfahren der Auskunftserteilung.
2 Das Departement hält in einer vertraulichen Liste fest:
a. die Vorgänge, die dem Bundesamt zu melden sind, jedoch aus Geheimhal-

tungsgründen nicht veröffentlicht werden dürfen;
b. die Organisationen und Gruppierungen, über deren Tätigkeit und deren Expo-

nenten alle Wahrnehmungen zu melden sind, weil der konkrete Verdacht
besteht, dass sie die innere oder die äussere Sicherheit gefährden.

3 Das Departement unterbreitet die Liste jährlich dem Bundesrat zur Genehmigung
und anschliessend der Geschäftsprüfungsdelegation zur Kenntnisnahme,

Art. 12 Informationspflichten der Kantone
Die Kantone erstatten dem Bundesamt unaufgefordert Meldung, wenn sie konkrete
Gefährdungen der inneren oder der äusseren Sicherheit feststellen. Sie beschaffen
zudem die Informationen, die sie aufgrund der allgemeinen Informationsaufträge
(Art. 11) oder aufgrund von Aufträgen des Bundesamtes melden müssen.

Art. 13 Meldungen und Auskünfte von Amtsstellen
1 Die folgenden Behörden und Amtsstellen sind zu Auskünften an das Bundesamt
oder an die Kantone zuhanden des Bundesamtes verpflichtet:
a. Strafverfolgungsorgane, Polizeistellen, Grenzwacht- und Zollorgane;
b. Organe der militärischen Sicherheit, des militärischen Nachrichtendienstes

und des'militärischen Kontrollwesens;
c. Fremdenpolizeibehörden und andere Behörden des Bundes und der Kantone,

die für Einreise und Aufenthalt von Ausländern sowie für Asylfragen zustän-
dig sind;

d. Verwaltungseinheiten des Bundes, die an sicherheitspolizeilichen Aufgaben
mitwirken;

e. Einwohnerkontrollen und andere öffentliche Register;
f. für den diplomatischen und konsularischen Verkehr zuständige Behörden;
g. für die Bewilligung des Verkehrs mit bestimmten Gütern zuständige Behörden.
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2 Sie erstatten unaufgefordert dem Bundesamt Meidung, wenn sie konkrete Gefähr-
dungen der inneren oder der äusseren Sicherheit feststellen. Weitere Meldungen
erstatten sie aufgrund der allgemeinen Informationsaufträge (Art. 11) oder auf-
grund von Aufträgen im Einzelfall.
3 Der Bundesrat kann für begrenzte Zeit weitere Behörden, Amtsstellen und Organi-
sationen, die öffentliche Aufgaben erfüllen, zu denjenigen Meldungen und Auskünf-
ten verpflichten, die zum Erkennen und Abwehren einer konkreten Gefahr für die
innere oder die äussere Sicherheit der Schweiz notwendig sind.
4 Anstände innerhalb der Bundesverwahung entscheidet das zuständige Departe-
ment oder der Bundesrat, Anstände zwischen Organen des Bundes und der Kan-
tone die Anklagekammer des Bundesgerichts.

Art. 14 Informationsbeschaffung
1 Die Sicherheitsorgane des Bundes und der Kantone beschaffen die Informationen,
welche zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz notwendig sind. Sie kön-
nen diese Daten beschaffen, selbst wenn dies für die betroffenen Personen nicht
erkennbar ist.
2 Personendaten können beschafft werden durch:
a. Auswerten Öffentlich zugänglicher Quellen;
b. Einholen von Auskünften;
c. Einsicht in amtliche Akten;
d. Entgegennahme und Auswerten von Meldungen;
e. Nachforschen nach der Identität oder dem Aufenthalt von Personen;
f. Beobachten von Vorgängen -an öffentlichen und allgemein zugänglichen

Orten, auch mittels Bild- und Tonaufzeichnungen;
g. Feststellen der Bewegungen und der Kontakte von Personen.
3 Der Einsatz strafprozessualer Zwangsmassnahmen ist nur im Rahmen eines
gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens oder einer Voruntersuchung zulässig.
Dasselbe gilt für das Beobachten von Vorgängen in privaten Räumen.

Art. 15 Bearbeiten von Personendaten
1 Die Sicherheitsorgane bewerten die Informationen nach Richtigkeit und Erheblich-
keit. Sie vernichten unrichtige oder nicht notwendige Informationen; sind die Infor-
mationen von andern Sicherheitsorganen gemeldet worden, so werden diese benach-
richtigt.
2 Die Sicherheitsorgane dürfen besonders schützenswerte Personendaten und Per-
sönlichkeitsprofile nur im Rahmen der Verordnung bearbeiten; der Bundesrat
berücksichtigt insbesondere die Art eines Verdachts sowie die Risiken, die eine
Bearbeitung für die betroffene Person mit sich bringt.
3 Das Bundesamt bearbeitet die Daten, welche jederzeit rasch greifbar sein müssen,
mit einem elektronischen Informationssystem. Dieses steht nur den mit Aufgaben
nach diesem Gesetz betrauten Personen des Bundesamtes, den anderen Polizei- und
Strafverfolgungsbehörden des Bundes sowie den Sicherheitsorganen der Kantone
über ein Abrufverfahren zur Verfügung. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen
für den Anschluss der kantonalen Sicherheitsorgane im einzelnen fest. Das Departe-
ment regelt die Zugriffsrechte.
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4 Die Daten, die ausserhalb eines gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens
beschafft werden, und die Daten der gerichtlichen Polizei werden im Informations-
system getrennt bearbeitet. Dieses muss von andern Informationssystemen der Poli-
zei oder der Verwaltung getrennt geführt werden.
5 Der Bundesrat bezeichnet die verschiedenen Datenkategorien, setzt die maxima-
len Aufbewahrungsdauem der Daten fest und sorgt insbesondere dafür, dass ungesi-
cherte Daten periodisch daraufhin überprüft werden, ob sie für die Erfüllung der
Aufgaben nach diesem Gesetz noch notwendig sind. Andernfalls werden sie im
Informationssystem gelöscht. Eine interne Datenschutzkontrolle muss Gewähr für
die Qualität und Relevanz der Daten bieten.
6 Nach Abschluss des Strafverfahrens darf das Bundesamt im Einzelfall, unter
gleichzeitiger Benachrichtigung der zuständigen Strafbehörde, folgende Daten aus
gerichtspolizeilichen Verfahren im Informationssystem personenbezogen weiterbe-
arbeiten:
a. Daten über beschuldigte Personen, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass sie

über Gefährdungen der inneren und der äusseren Sicherheit Aufschluss geben
können;

b. Daten über nichtbeschuldigte Personen, wenn gesicherte Anhaltspunkte beste-
hen, dass sie mit Angehörigen einer terroristischen, Gewalt anwendenden
extremistischen oder nachrichtendienstlichen Organisation oder mit einer kri-
minellen Organisation im Sinne von Artikel 260tcr Strafgesetzbuch0 in Kon-
takt stehen, unabhängig davon, ob ihnen diese Zugehörigkeit bekannt ist. Für
Daten aus amtlichen Überwachungen des Post- und Fernmeldeverkehrs oder
aus dem Einsatz technischer Überwachungsgeräte geht Artikel 66 Absatz ller

der Bundesstrafrechtspflege2* vor;
c. Daten, die für betroffene Personen erkennbar erhoben worden sind.

Art. 16 Bearbeitung durch die Kantone
1 Die Kantone bearbeiten die Daten, die sie beim Vollzug dieses Gesetzes erhalten,
nach den Bestimmungen des Bundes. Sie bewahren sie getrennt von kantonalen
Daten auf.
2 Soweit die kantonalen Sicherheitsorgane eigene automatisierte Informationssy-
steme führen, gelten die Bestimmungen für das Informationssystem des Bundes
sinngemäss. Die Betriebsordnung des kantonalen Systems muss vom Departement
genehmigt werden.
3 Soweit kantonale Sicherheitsorgane Daten nach diesem Gesetz bearbeiten, unter-
stehen sie dem Datenschutzrecht des Bundes. Die im kantonalen Recht vorgesehe-
nen Aufsichtsrechte bleiben gewahrt.

Art. 17 Weitergabe von Personendaten
1 Der Bundesrat regelt durch Verordnung, an welche Empfänger in der Schweiz,
die öffentliche Aufgaben erfüllen, das Bundesamt im Einzelfall Personendaten wei-

l > SR 311.0
2> SR 312.0
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(ergeben kann, soweit es zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit
oder zur Kontrolle seiner Aufgabenerfüflung notwendig ist. Wenn die gewonnenen
Erkenntnisse andern Behörden zur Strafverfolgung oder zur Bekämpfung des orga-
nisierten Verbrechens dienen können, werden sie diesen ohne Verzug zur Verfü-
gung gestellt.
2 Eine Bekanntgabe von Personendaten an Privatpersonen ist nur zulässig, wenn:
a. die Bekanntgabe zweifelsfrei im Interesse der betroffenen Person liegt und

diese der Bekanntgabe zugestimmt hat oder aus den Umständen unzweideutig
auf ein solches Einverständnis geschlossen werden kann;

b. die Bekanntgabe notwendig ist, um eine schwere unmittelbare Gefahr abzu-
wenden;

c. die Bekanntgabe notwendig ist, um ein Auskunftsgesuch zu begründen.
3 Das Bundesamt kann im Einzelfall Personendaten an Sicherheitsorgane von Staa-
ten weitergeben, mit denen die Schweiz diplomatische Beziehungen pflegt, wenn
ein Gesetz oder eine genehmigte zwischenstaatliche Vereinbarung es vorsieht oder
wenn:
a. die Information benötigt wird, um ein auch in der Schweiz strafbares Verbre-

chen oder Vergehen zu verhindern oder aufzuklären;
b. damit ein schweizerisches Ersuchen um Information begründet werden muss;
c. es im Interesse der betroffenen Person liegt und diese zugestimmt hat oder

deren Zustimmung nach den Umständen angenommen werden kann;
d. es zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen der Schweiz oder des Emp-

fängerstaates unerlässlich ist.
4 Die Weitergabe ins Ausland muss unterbleiben, wenn die betroffene Person durch
die Datenübermittlung der Gefahr einer Doppel bestrafung oder ernsthafter Nach-
teile für Leib, Leben oder Freiheit im Sinne der Europäischen Menschenrechtskon-
vention IJ ausgesetzt werden könnte.
5 Werden die Personendaten in einem Verfahren benötigt, so gelten die massgeben-
den Bestimmungen über die Rechtshilfe.
6 Die Sicherheitsorgane der Kantone dürfen Daten, die sie vom Bund erhalten
haben, nur an andere kantonale Stellen und nur nach den vom Bundesrat erlasse-
nen Grundsätzen weitergeben.
7 Im Verkehr mit dem Ausland muss der Quellenschutz in jedem Fall gewährleistet
werden.

Art. 18 Auskunftsrecht
1 Jede Person kann beim Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten verlangen, dass
er prüfe, ob im Informationssystem des Bundesamtes rechtmässig Daten über sie
bearbeitet werden. Der Datenschutzbeauftragte teilt der gesuchstellenden Person in
einer stets gleichlautenden Antwort mit, dass in bezug auf sie entweder keine
Daten unrechtmässig bearbeitet würden oder dass er bei Vorhandensein allfälliger
Fehler in der Datenbearbeitung eine Empfehlung zu deren Behebung an das Bun-
desamt gerichtet habe.

» SR 0.101
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2 Ein Rechtsmittel gegen diese Mitteilung ist ausgeschlossen. Die betroffene Person
kann von der Eidgenössischen Datenschutzkommission verlangen, dass diese die
Mitteilung des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, oder den Vollzug der von
ihm abgegebenen Empfehlung überprüfe. Die Datenschutzkommission teilt ihr in
einer stets gleichlautenden Antwort mit, dass die Prüfung im begehrten Sinne
durchgeführt wurde.
3 Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte kann ausnahmsweise nach den
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992'> über den Datenschutz
(DSG) der gesuchstellenden Person in angemessener Weise Auskunft erteilen,
wenn damit keine Gefährdung der inneren oder der äusseren Sicherheit verbunden
ist und wenn der gesuchstellenden Person sonst ein erheblicher, nicht wiedergutzu-
machender Schaden erwächst.
4 Die Kantone überweisen Gesuche,'die sich auf Akten des Bundes beziehen, an
den Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten.
5 Im Anschluss an das Auskunftsgesuch überprüft das Bundesamt unabhängig von
den festgelegten Laufzeiten, ob die vorhandenen Daten noch benötigt werden. Alle
nicht mehr benötigten Daten werden im Informationssystem gelöscht.
6 Registrierten Personen, die ein Auskunftsgesuch gestellt haben, wird beim Dahin-
fallen der Geheimhaltungsinteressen zur Wahrung der inneren Sicherheit, späte-
stens bei Ablauf der Aufbewahrungsdauer, nach Massgabe des DSG Auskunft
erteilt, sofern dies nicht mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden ist.

4. Abschnitt: Personensicherheitsprüfungen

Art. 19 Personenkreis
1 Der Bundesrat kann Sicherheitsprüfungen vorsehen für Bedienstete des Bundes,
Angehörige der Armee und Dritte, die an klassifizierten Projekten im Bereich der
inneren oder der äusseren Sicherheit mitwirken, wenn sie bei ihrer Tätigkeit:
a. regelmässigen und weitreichenden Einblick in die Regierungstätigkeit oder in

wichtige sicherheitspolitische Geschäfte haben und darauf Einfluss nehmen
können;

b. regelmässig Zugang zu Geheimnissen der inneren oder der äusseren Sicherheit
oder zu Informationen haben, deren Aufdeckung die Erfüllung wesentlicher
Aufgaben des Bundes gefährden könnte;

c. als Angehörige der Armee Zugang zu klassifizierten Informationen, Materia-
lien oder Anlagen haben;

d. als Vertragspartner oder deren Mitarbeiter an klassifizierten Projekten des Bun-
des mitwirken oder aufgrund von Geheimschutzvereinbarungen überprüft wer-
den müssen;

e. regelmässig Zugang zu besonders schützenswerten Personendaten haben,
deren Offenbarung die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen schwerwiegend
beeinträchtigen könnte.

" SR 235.1
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2 Die Kantone können für ihre Bediensteten, die unmittelbar bei Aufgaben des Bun-
des nach diesem Gesetz mitwirken, ebenfalls eine Sicherheitsprüfung durchführen.
Sie können die Mitwirkung des Bundesamtes beanspruchen.
3 Die Sicherheitsprüfung wird durchgeführt, bevor das Amt oder die Funktion über-
tragen oder der Auftrag erteilt wird. Die zu prüfende Person muss der Durchfüh-
rung der Prüfung zustimmen. In besonderen Fällen kann der Bundesrat die periodi-
sche Wiederholung vorsehen.
4 Der Bundesrat erlässt eine Liste der Ämter in der Bundesverwaltung und der
Funktionen der Armee, für die eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden muss.
Die Departementsvorsteher und der Bundeskanzler können in Ausnahmefällen Per-
sonen prüfen lassen, deren Amt oder Funktion noch nicht in der Liste aufgenom-
men ist, jedoch die Voraussetzungen nach Absatz l erfüllt.

Art. 20 Prüfungs inhalt
1 Bei der Sicherheitsprüfung werden sicherheitsrelevante Daten über die Lebensfüh-
rung der betroffenen Person erhoben, insbesondere über ihre engen persönlichen
Beziehungen und familiären Verhältnisse, ihre finanzielle Lage, ihre Beziehungen
zum Ausland und Aktivitäten, welche die innere oder die äussere Sicherheit in
rechtswidriger Weise gefährden können. Über die Ausübung verfassungsmässiger
Rechte werden keine Daten erhoben.
2 Die Daten können erhoben werden:
a. über das Bundesamt aus den Registern der Sicherheits- und der Strafverfol-

gungsorgane von Bund und Kantonen sowie aus dem Strafregister;
b. aus den Registern der Betreibungs- und Konkursbehörden der Kantone und

der Einwohnerkontrollen;
c. im Auftrag der Fachstelle (Art. 21 Abs. 1) durch Erhebung der zuständigen

kantonalen Polizei über die zu prüfende Person;
d. durch Einholen von Auskünften bei den zuständigen Strafverfolgungsorganen

über laufende Strafverfahren;
e. durch Befragung von Drittpersonen, wenn die betroffene Person zugestimmt

hat;
f. durch persönliche Befragung der betroffenen Person.

Art. 21 Durchführung der Prüfung
1 Der Bundesrat bezeichnet eine Fachstelie, welche die Sicherheitsprüfungen in
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt durchführt.
2 Die Fachstelle teilt der geprüften Person das Ergebnis der Abklärungen und ihre
Beurteilung des Sicherheitsrisikos mit. Diese kann innert zehn Tagen Einsicht in
die Prüfungsunterlagen nehmen und die Berichtigung falscher Daten verlangen
sowie bei Akten des Bundes die Entfernung überholter Daten verlangen oder einen
Bestreitungsvermerk anbringen lassen. Für die Einschränkung der Auskunft gilt
Artikel 9 DSG ».

» SR 235.1
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3 Wird die Sicherheitserklärung nicht erteilt oder mit Vorbehalten versehen, so kann
die betroffene Person Beschwerde bei einer verwaltungsunabhängigen Beschwerde-
instanz führen.
4 Die Fachstelle unterbreitet ihre Beurteilung des Sicherheitsrisikos schriftlich der
Behörde, die für die Wahl oder die Übertragung der Funktion zuständig ist. Die
Behörde ist an die Beurteilung der Fachstelle nicht gebunden. Der Bundesrat regelt
die Zuständigkeiten bei den Sicherheitsprüfungen nach Artikel 19 Absatz l Buch-
stabe d.
5 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Sicherheitsprüfung, insbesondere die
Einsichtsrechte der Betroffenen und der ernennenden Behörde, sowie Aufbewah-
rung, weitere Verwendung und Löschung der Daten. Er ernennt die Beschwerdein-
stanz und regelt deren Verfahren,

5. Abschnitt: Aufgaben zum Schutz von Personen und Gebäuden

Art. 22 Grundsätze
1 Das Bundesamt sorgt in Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden für den
Schutz der Behörden und der Gebäude des Bundes sowie der Personen und
Gebäude, für welche der Bund völkerrechtliche Schutzpflichten erfüllen muss.
2 Der Bundesrat kann für diese Aufgaben staatliche oder private Schutzdienste ein-
setzen.
3 Er kann andere geeignete Bedienstete für Schutzaufgaben einsetzen oder bei
besonderem Bedarf oder bei erhöhter Bedrohung nach Absprache mit den kantona-
len Regierungen den zuständigen kantonalen Behörden zur Verfügung stellen.

Art. 23 Schutz der Bundesbehörden
1 Der Bundesrat bestimmt:
a. die Personen, zu deren Gunsten Schutzmassnahmen getroffen werden;
b. die Gebäude des Bundes, in denen zum Schutz der Personen und Einrichtun-

gen das Personal des Bundesamtes eingesetzt wird;
c. die Gebäude und Anlässe, bei denen andere Schutzdienste eingesetzt werden.
2 Für alle Gebäude, in denen Bundesbehörden untergebracht sind, wird das Haus-
recht (Art. 14 des Bundesgesetzes vom 26,März 1934'* über die politischen und
polizeilichen -Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft, GarG) von den Vorste-
hern der untergebrachten Departemente, Gruppen, Ämter oder andern Bundesbehör-
den ausgeübt. Sie treffen die geeigneten Schutzmassnahmen in Absprache mit dem
Bundesamt.
3 Die Kantone gewährleisten den Schutz des übrigen Eigentums des Bundes nach
Massgabe von Artikel 11 GarG.
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4 Die Baubehörden des Bundes legen im Einvernehmen mit dem Bundesamt und
den untergebrachten Departementen, Gruppen und Ämtern und andern Bundesbe-
hörden die baulichen und technischen Schutzmassnahmen fest.
5 Das Departement setzt einen Koordinationsausschuss ein, der das Leitbild nach
Artikel 5 Absatz l Buchstabe b entwirft, wichtige Massnahmen koordiniert und das
Bundesamt bei seinen Aufgaben unterstützt.

Art. 24 Erfüllung der völkerrechtlichen Schutzpflichten

Die Kantone treffen in Absprache mit dem Bundesamt die Massnahmen auf ihrem
Gebiet, die für die Erfüllung der völkerrechtlichen Schutzpflichten der Schweiz not-
wendig sind; wenn nötig arbeiten sie mit den Sicherheitsdiensten der auf ihrem
Gebiet niedergelassenen internationalen oder diplomatischen Vertretungen sowie
den ausländischen Polizeibehörden zusammen, die für die Sicherheitsfragen im
Grenzgebiet zuständig sind.

6. Abschnitt: Organisatorische Bestimmungen

Art. 25 Parlamentarische Kontrolle

Die parlamentarische Kontrolle wird von der Geschäftsprüfungsdelegation nach
Massgabe des Geschäftsverkehrsgesetzes " wahrgenommen.

Art. 26 Verwaltungskontrolle
1 Der Bundesrat sorgt dafür, dass die Tätigkeit des Bundesamtes auf Rechtmässig-
keit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit überprüft wird. Das Departement erlässt
jährlich einen Kontrollplan, der mit den parlamentarischen Kontrollen abgestimmt
wird.
2 Der Bundesrat genehmigt zwischenstaatliche Verwaltungsvereinbarungen der
Sicherheitsorgane. Solche Vereinbarungen dürfen erst nach erfolgter Genehmigung
vollzogen werden.
3 Der Bundesrat legt die Mindestanforderungen an die Kontrolle in den Kantonen
fest. Die Durchführung der Kontrollen ist Sache der Kantone,

Art, 27 Berichterstattung
1 Der Bundesrat orientiert die eidgenössischen Räte, die Kantone und die Öffent-
lichkeit jährlich oder nach Bedarf über seine Beurteilung der Bedrohungslage und
über die Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des Bundes.
2 Das Departement orientiert die Kantonsregierungen über die Entwicklung der
Bedrohungslage.
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3 Das Bundesamt orientiert die Polizeidirektoren und Sicherheitsorgane laufend
über die getroffenen und geplanten Massnahmen nach diesem Gesetz.

Art. 28 Finanzielle Leistungen an die Kantone
1 Der Bund gilt den Kantonen die in seinem Auftrag nach dem dritten Abschnitt
erbrachten Leistungen ab. Der Bundesrat legt die Abgeltung aufgrund der Zahl der
überwiegend für die Bundesaufgaben tätigen Personen pauschal fest.
2 Der Bund leistet an Kantone, die in grossem Ausmass Schutzaufgaben nach dem
fünften Abschnitt erfüllen müssen, sowie bei ausserordentlichen Ereignissen eine
angemessene Abgeltung.
3 Der Bund gewährt dem Schweizerischen Polizei institut Neuenburg Finanzhilfen
für die im Interesse des Bundes erbrachten Leistungen.

Art. 29 Ausbildung

Bund und Kantone arbeiten bei der Ausbildung im Bereiche der inneren Sicherheit
zusammen, insbesondere durch gemeinsame Ausbildungsangebote.

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 30 Vollzug

Der Bundesrat vollzieht dieses Gesetz. Er erlässt die Ausführungsbestimmungen.

Art. 31 Änderung bisherigen Rechts

Das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 '' über den Datenschutz wird wie folgt geän-
dert:

Art. 24

Aufgehoben

Art. 32 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

" SR 235.1

597



Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit. BG
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Der Präsident: Delalay Die Präsidentin: Stamm Judith
Der Sekretär: Lanz Der Protokollführer: Anliker

Datum der Veröffentlichung: 8. April 19971)

Ablauf der Referendumsfrist: 7. Juli 1997

6771

» BBI 1997 II 586

598



Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS) vom

21.März 1997

In Bundesblatt
Dans Feuille fédérale
In Foglio federale

Jahr 1997
Année

Anno

Band 2
Volume

Volume

Heft 13
Cahier

Numero

Geschäftsnummer ---
Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 08.04.1997
Date

Data

Seite 586-598
Page

Pagina

Ref. No 10 054 211

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.


